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2128

Durchführung von Lehrveranstaltungen sowie 
Prüfungen an den

Schulen des Gesundheitswesens im Land 
 Nordrhein-Westfalen

Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales

Vom 25. Mai 2020

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen erlässt auf der Grund-
lage des § 28 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgeset-
zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), der zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl.  I 
S.  587) geändert worden ist, in Verbindung mit § 3 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Infektionsschutz- und Befugnisge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218 b) und §  6 
Absatz 1 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfi zierun-
gen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutz-
verordnung – CoronaSchVO) vom 08. Mai 2020 (GV. 
NRW. S.  340 a ), die zuletzt durch die Verordnung vom 
20.  Mai 2020 (GV. NRW. S.  306 b), geändert worden ist, 
folgende Festlegungen.

Das aktuelle pandemische Geschehen erfordert auch für 
den Lehr- und Prüfungsbetrieb an Schulen des Gesund-
heitswesens Regelungen zum Schutz vor Neuinfi zierun-
gen. Gemäß §  6 Absatz  1 der Coronaschutzverordnung 
bleibt der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Schulen des 
Gesundheitswesens nach Maßgabe gesonderter Anord-
nungen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
zulässig. 

Auf der Grundlage von § 6 Absatz 1 der Coronaschutz-
verordnung und § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-
zes ergehen deshalb folgende Anordnungen:

1. 
Einschränkungen des Lehr- und Prüfbetriebs an den 
Schulen des Gesundheitswesens

An allen Schulen des Gesundheitswesens im Land Nord-
rhein-Westfalen inklusive Ausbildungseinrichtungen 
nach dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1348), das zuletzt durch Artikel 2 a des Geset-
zes vom 14. Dezember 2019 (BGBl.  I S.  2768) geändert 
worden ist, und der Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter 
sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer vom 
4. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 919) darf ein Lehr- und 
Prüfungsbetrieb nur nach Maßgabe der folgenden Rege-
lungen stattfi nden. Alle weiteren Veranstaltungen und 
Versammlungen an Schulen des Gesundheitswesens sind 
gemäß § 11 Absatz 2 der Coronaschutzverordnung auch 
weiterhin untersagt. 

2.  
Theoretische und praktische Ausbildung an den Schulen 
des Gesundheitswesens

2.1  
Auszubildende der Pfl ege- und Gesundheitsfachberufe 
können ihre praktische Ausbildung in dafür vorgesehe-
nen Einrichtungen des Gesundheitswesens ableisten, 
wenn die beziehungsweise der Auszubildende entspre-
chend dem jeweiligen Kenntnisstand eingesetzt werden 
kann. Im Vorfeld eines praktischen Einsatzes ist sicher-
zustellen, dass die Hygiene- und Infektionsschutzvor-
schriften sowie weitere Verhaltensregeln durch die Aus-
zubildende beziehungsweise den Auszubildenden kom-
petent umgesetzt werden können. Die Schule entscheidet 
über mögliche Praxiseinsätze im Rahmen ihrer Gesamt-
verantwortung und stimmt sich mit dem Träger der 
praktischen Ausbildung hierzu ab. 

2.2  
Pfl egeschulen und die weiteren Schulen des Gesund-
heitswesens können unter strenger Berücksichtigung der 
geltenden Infektionsschutzbestimmungen und unter 
Einhaltung entsprechend erstellter Hygieneschutzkon-
zepte den Unterricht für diejenigen Auszubildenden wie-
deraufnehmen, die eine Vorbereitung in Form von analo-

gem praktischen Schulunterricht auf den nächsten prak-
tischen Einsatz benötigen oder die sich in der direkten 
Vorbereitung der staatlichen Abschlussprüfungen befi n-
den. Gleiches gilt in den weiteren Schulen des Gesund-
heitswesens, wenn die Auszubildenden beziehungsweise 
die Schülerinnen und Schüler aktuell aufgrund der 
 Hygienebestimmungen von Einrichtungen keine prakti-
sche Ausbildung erhalten. Das Hygieneschutzkonzept 
berücksichtigt geeignete Vorkehrungen zur Hygiene un-
ter Maßgabe der zur Patientenversorgung notwendigen 
Infektionsschutzmaßnahmen für erforderliche prakti-
sche Unterrichtsanteile, zur Steuerung des Zutritts, zur 
Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleis-
tung eines Mindestabstands von 1,5 Metern.

2.3  
Die Fortführung des theoretischen Unterrichts mittels 
geeigneter Lernformen, zum Beispiel Email oder Lern-
plattform, in der Häuslichkeit der Auszubildenden ist 
weiterhin möglich. 

2.4  
Auszubildenden mit Kontakt zu Patienten oder Klienten 
während eines Praxiseinsatzes oder zu Personen des pri-
vaten Umfeldes, die positiv auf den SARS-CoV-2-Virus 
getestet wurden, ist der Besuch des Schulunterrichtes so 
lange versagt, wie die durch die zuständigen Stellen be-
stimmten Quarantänebestimmungen gelten.

3. 
Theoretische, praktische und mündliche Prüfungen an 
Schulen des Gesundheitswesens

3.1  
Die Durchführung der schriftlichen und mündlichen 
Prüfungen in den Schulgebäuden der Pfl egeschulen und 
der weiteren Schulen des Gesundheitswesens sind wei-
terhin möglich, sofern es sich um gesetzlich vorgesehene 
und erforderliche Prüfungen handelt. Es sind organisa-
torische Maßnahmen zu treffen, um eine Reduzierung 
der Mitglieder des jeweiligen Prüfungsausschusses im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu erreichen. 
Die Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften sind an-
zuwenden. Dabei sind geeignete Vorkehrungen zur Hygi-
ene, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von 
Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindest-
abstands von 1,5 Metern zu gewährleisten. Die Pfl ege-
schulen und weiteren Schulen im Gesundheitswesen do-
kumentieren die zur Einhaltung des Infektionsschutzes 
gebildeten Prüfungsgruppen sowie die Anwesenheit der 
Auszubildenden und stellen die Dokumentation bei Be-
darf den zuständigen Behörden zur Verfügung. Die nach 
dieser Verfügung erhobenen Daten sind nach Ablauf von 
einem Monat zu löschen.

3.2  
Die Durchführung der praktischen Prüfung fi ndet in den 
Praxiseinrichtungen unter strikter Beachtung der Hygi-
ene- und Infektionsschutzvorschriften oder in geeigneten 
Räumen der Pfl ege- und Gesundheitsfachschulen im 
Rahmen einer Simulationsprüfung statt. Während der 
praktischen Prüfung wird die Patientenversorgung oder 
die simulierte Patientenversorgung unter Maßgabe der 
zur Patientenversorgung erforderlichen Infektions-
schutzmaßnahmen durchgeführt. Entsprechende Infekti-
onsschutzmaterialien sind durch die Praxiseinrichtung 
oder durch die Schule bereitzustellen. Praktische Prü-
fungen fi nden für den jeweiligen Prüfungskurs einheit-
lich entweder in Praxiseinrichtungen oder als Simulati-
onsprüfung in Schulen statt. Die Simulationsprüfungen 
sind auch abweichend von den berufsrechtlichen Rege-
lungen aktuell ermöglicht, sofern eine praktische Prü-
fung nicht in den Praxiseinrichtungen durchgeführt wer-
den kann. 

3.3  
Auszubildenden mit Kontakt zu Patienten oder Klienten 
während eines Praxiseinsatzes oder zu Personen des pri-
vaten Umfeldes, die positiv auf den SARS-CoV-2-Virus 
getestet wurden, ist die Teilnahme an der praktischen 
Prüfung so lange versagt, wie die durch die zuständigen 
Stellen bestimmten Quarantänebestimmungen gelten.
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4.  
Anpassungslehrgänge und Unterricht zur Vorbereitung 
auf die Kenntnisprüfung an den Schulen des Gesund-
heitswesens

Die vorgenannten Regelungen zu den Einschränkungen 
des Lehr- und Prüfungsbetriebes, zur theoretischen und 
praktischen Ausbildung und zu den theoretischen, prak-
tischen und mündlichen Prüfungen an den Schulen des 
Gesundheitswesens gelten grundsätzlich auch für Perso-
nen, die die Anerkennung eines ausländischen Berufsab-
schlusses anstreben und aus diesem Grund an Anpas-
sungslehrgängen oder am Unterricht zur Vorbereitung 
auf die Kenntnisprüfung und an damit verbundenen 
Prüfungen oder Abschlussgesprächen an den Schulen 
des Gesundheitswesens teilnehmen. Dabei sind vorran-
gig diejenigen Teilnehmenden zu berücksichtigen, die 
sich nahe dem Ende eines Anpassungslehrgangs oder ei-
ner Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung befi nden.

5.  
Vollziehbarkeit 

Die vorstehenden Anordnungen sind sofort vollziehbar. 

6.  
Bekanntgabe, Geltungsdauer, Aufhebung der vorherigen 
Allgemeinverfügung

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244) geändert worden ist, öffentlich bekannt ge-
macht und gilt am auf die Bekanntmachung folgenden 
Tag als bekannt gegeben. Sie gilt ab dem 26. Mai 2020 
bis zum Ablauf des 05. Juni 2020.

Begründung

Die Anordnung stützt sich auf die Ermächtigung des § 6 
Absatz 1 der Coronaschutzverordnung zur weiteren Zu-
lässigkeit des Lehr- und Prüfungsbetriebs an den Schu-
len des Gesundheitswesens im Land Nordrhein-Westfa-
len durch gesonderte Anordnung. Dabei gibt sie strenge 
Schutzstandards zum Infektionsschutz vor, um eine In-
fektionsgefahr durch den Lehr- und Prüfbetrieb im 
Sinne des gesamtgesellschaftlichen Infektionsschutzes 
möglichst zu minimieren. Dies gilt insbesondere für den 
praktischen Unterricht, bei dem der geforderte Mindest-
abstand nicht sichergestellt werden kann. Der praktische 
Unterricht bereitet auf reale Versorgungssituationen vor, 
bei denen ein Mindestabstand zu Patienten oder Klien-
ten häufi g nicht eingehalten werden kann. In diesen Si-
tuationen sind entsprechende Schutzvorkehrungen 
zwingend notwendig. Praktische Prüfungen in den Ge-
sundheitsfachberufen erfordern ebenfalls häufi g den un-
mittelbaren Patienten- oder Klientenkontakt. Die 
Durchführung von Maßnahmen mit Körperkontakt zu 
Patienten oder Klienten zählt dann zu den Kernaufga-
ben des jeweiligen Gesundheitsberufes. Diese Maßnah-
men sind unter strenger Beachtung der in der Versorgung 
im Gesundheitswesen geltenden Hygiene- und Infekti-
onsschutzmaßnahmen während der praktischen Prüfung 
ebenfalls Prüfungsgegenstand. Die vor diesem Hinter-
grund begrenzt mögliche Lehr- und Prüfungstätigkeit 
bleibt dabei die Ausnahme. Im Übrigen bleibt es bis auf 
weiteres bei der Schließung des Lehrbetriebs mit Auszu-
bildenden oder Schülerinnen und Schülern durch die 
Versammlungs- und Veranstaltungsverbote der Corona-
schutzverordnung. 

Die einzelnen Anordnungen dienen der Infektionsver-
meidung aus Gründen des gesamtgesellschaftlichen In-
fektionsschutzes und dem Ziel, das Infektionsgeschehen 
gesamtgesellschaftlich auf einem niedrigen Niveau zu 
halten. Die Regelungen bilden keinen Individualan-
spruch auf eine völlig sichere Infektionsvermeidung ab, 
die auch durch strikte Beachtung der vorstehenden Re-
gelungen wie in vielen anderen Lebensbereichen nicht 
möglich ist. Die berufl ich verpfl ichtende Teilnahme von 
Lehr- und Prüfungspersonen richtet sich nach den 
dienst- und arbeitsrechtlichen Regelungen. Insbesondere 
für Personen mit einem Covid-19 bezogen erhöhten Er-

krankungsrisiko sind ggf. weitergehende Anforderungen 
aus den einschlägigen Arbeitsschutznormen zu beachten. 

Die Wirksamkeit der Anordnung folgt der Geltungsdauer 
der Ermächtigungsgrundlage der Coronaschutzverord-
nung und ist damit bis zum Ablauf des 5. Juni 2020 be-
grenzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin bezie-
hungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren 
oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
in der Städteregion Aachen oder der Kreise Düren, Eus-
kirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwal-
tungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aa-
chen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen oder Hamm oder 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des 
Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Witt-
genstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, 
Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Ober-
hausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der 
Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss 
oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise 
Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln oder Lever-
kusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-
Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des 
Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld oder der Kreise 
Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke 
oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster oder der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richt-
hofen-Straße 8, 48145 Münster, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder 
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55 a Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in Verbindung mit der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der je-
weils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form er-
hoben werden.

Düsseldorf, den 25. Mai 2020

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r

– MBl. NRW. 2020 S. 264
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pengrößen reduziert werden können und ob alle zur Ver-
fügung stehenden Räumlichkeiten genutzt werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für 
staatliche oder kirchliche Prüfungen an Hochschulen, 
durch die ein Studiengang abgeschlossen wird.

3. 
Lehr- und Praxisveranstaltungen

Digitale Lehr- und Praxisveranstaltungen sind zugelas-
sen. Präsenzveranstaltungen sind nur dann zugelassen, 
wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

3.1 
Es handelt sich um Lehr- und Praxisveranstaltungen, die 
zwingend als Präsenzveranstaltungen abzuhalten sind, 
weil sie auf besondere Räumlichkeiten, Ausstattungen 
oder sonstige besondere Rahmenbedingungen angewie-
sen sind, zum Beispiel Labore, Arbeitsräume, Tonstudios 
sowie im künstlerischen Bereich Korrepetition, Übebe-
trieb und Arbeit in Ateliers und Studios.

3.2 
An den Lehrveranstaltungen dürfen nicht mehr als 20 
Personen teilnehmen.

3.3 
Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist sicherzustellen. 
Wenn dies im Einzelfall nicht sichergestellt werden 
kann, haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-
pfl ichtend eine textile Mund-Nase-Bedeckung (zum Bei-
spiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) zu tragen.

3.4 
Für die Durchführung der Veranstaltungen sind im Wei-
teren die einschlägigen Hygieneregeln und Richtlinien 
des Robert Koch-Instituts in ihrer jeweils aktuellen Fas-
sung einschließlich der kontaktreduzierenden Maßnah-
men strikt einzuhalten.

3.5 
Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und 
gegebenenfalls zur Umsetzung der Punkte 3.1 bis 3.4 
 anzupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob 
Gruppengrößen reduziert werden können und ob alle zur 
Verfügung stehenden Räumlichkeiten genutzt werden.

4.  
Hochschulbibliotheken und Archive

Hochschulbibliotheken und Archive können gemäß §  6 
Absatz  3 der Coronaschutzverordnung öffnen, wenn sie 
den Zugang zu ihren Angeboten beschränken und nur 
unter strengen Schutzaufl agen, insbesondere Besucher-
registrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der 
Besucherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen 
Lese- und Arbeitsplätzen von  1,5 Metern, Hygienemaß-
nahmen, Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygiene-
maßnahmen, gestatten. Dies schließt aber nicht aus, dass 
Hochschulbibliotheken aus Gründen des Schutzes vor 
Neuinfi zierungen einen Zugang zu Angeboten für Besu-
cherinnen und Besucher gänzlich ausschließen. Neben 
digitalen Angeboten sollte aber ggf. geprüft werden, ob 
Ausleihen und Fernleihen organisatorisch, zum Beispiel 
nach telefonischer Voranmeldung oder besonderer Maß-
nahmen im Wartebereich, und unter hinreichendem 
Schutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Be-
sucherinnen und Besucher durchführbar sind.

5. 
Hochschulsport und sportpraktische Übungen

Die Zulässigkeit von Angeboten des Hochschulsports 
und die Durchführung von sportpraktischen Übungen 
im Rahmen von Studiengängen richtet sich nach § 9 der 
Coronaschutzverordnung.

6. 
Sonstige organisatorische Vorgaben

Für den Hochschulbetrieb und bei der Durchführung des 
Lehr- und Prüfungsbetriebs nach den vorstehenden Re-
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Durchführung von Lehr- und Praxisveran-
staltungen sowie Prüfungen an den

Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen 
Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales

Vom 25. Mai 2020

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen erlässt auf der Grund-
lage des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I 
S.  587) geändert worden ist, in Verbindung mit § 3 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Infektionsschutz- und Befugnisge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218 b) und §  6 
Absatz 1 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfi zierun-
gen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutz-
verordnung – CoronaSchVO) vom 08. Mai 2020 (GV. 
NRW. S.  340 a), die zuletzt durch die Verordnung vom 
20. Mai 2020 (GV. NRW. S. 306 b), geändert worden ist, im 
Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Wege der 
Allgemeinverfügung folgende Festlegungen.

Das aktuelle pandemische Geschehen erfordert auch für 
den Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen Rege-
lungen zum Schutz vor Neuinfi zierungen. Gemäß § 6 Ab-
satz 1 der Coronaschutzverordnung bleibt der Lehr- und 
Prüfungsbetrieb an Hochschulen nach Maßgabe geson-
derter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes zulässig. 

Auf Grundlage des §  6 Absatz  1 der Coronaschutzver-
ordnung und des § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzge-
setzes ergehen deshalb folgende Anordnungen:

1.  
Einschränkungen des Lehr- und Prüfbetriebs an Hoch-
schulen

An den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen darf 
ein Lehr- und Prüfungsbetrieb nur nach Maßgabe der 
folgenden Regelungen stattfi nden. 

2.  
Mündliche und schriftliche Hochschulprüfungen

Digitale Hochschulprüfungen sind zugelassen, soweit sie 
nach dem jeweiligen Prüfungsrecht zulässig sind. Prä-
senzprüfungen sind nur dann zugelassen, wenn folgende 
Anforderungen erfüllt sind:

2.1 
Es ist sicherzustellen, dass sich bei Einlass und Beendi-
gung der Prüfung keine Menschenansammlungen, Warte-
schlangen etc. bilden. Dies ist zum Beispiel durch gestaf-
felte Schreibzeiten, Einlasszeiten oder Ähnliches sicher-
zustellen.

2.2 
Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist durch die Zutei-
lung der Plätze sicherzustellen. Der Mindestabstand ist 
auch zu Durchgangsbereichen einzuhalten.

2.3 
Für die Durchführung der Prüfungen sind im Weiteren 
die einschlägigen Hygieneregeln und Richtlinien des Ro-
bert Koch-Instituts in ihrer jeweils aktuellen Fassung 
einschließlich der kontaktreduzierenden Maßnahmen 
strikt einzuhalten.

2.4 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind von Prüfungen aus-
zuschließen.

2.5 
Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und 
gegebenenfalls zur Umsetzung der Punkte 2.1 bis 2.4 an-
zupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob Grup-
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Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S.  602), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, öf-
fentlich bekannt gemacht und gilt mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. Sie 
gilt vom 26. Mai 2020 zunächst bis zum Ablauf des 
5. Juni 2020.

Begründung

Die Anordnung nutzt die Ermächtigung des § 6 Absatz 1 
Coronaschutzverordnung, den Lehr- und Prüfungsbe-
trieb an den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen 
durch gesonderte Anordnung zuzulassen. Dabei gibt sie 
strenge Schutzstandards zum Infektionsschutz vor, um 
eine Infektionsgefahr durch den Lehr- und Prüfbetrieb 
im Sinne des gesamtgesellschaftlichen Infektionsschut-
zes möglichst zu minimieren. Die vor diesem Hinter-
grund begrenzt mögliche Lehr- und Prüfungstätigkeit 
bleibt dabei die Ausnahme. Im Übrigen bleibt es bis auf 
weiteres bei der Schließung des Lehr- und Prüfbetriebs 
mit Studierenden durch die Versammlungs- und Veran-
staltungsverbote der Coronaschutzverordnung. 

Die einzelnen Anordnungen dienen der Infektionsver-
meidung aus Gründen des gesamtgesellschaftlichen In-
fektionsschutzes und dem Ziel, das Infektionsgeschehen 
gesamtgesellschaftlich auf einem niedrigen Niveau zu 
halten. Die Regelungen bilden keinen Individualan-
spruch auf eine völlig sichere Infektionsvermeidung ab, 
die auch durch strikte Beachtung der vorstehenden 
 Regelungen wie in vielen anderen Lebensbereichen nicht 
möglich ist. Inwieweit vor diesem Hintergrund die Teil-
nahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb verpfl ichtend 
 ausgestaltet werden kann, hat das jeweils zuständige Mi-
nisterium in eigener Verantwortung im Rahmen des 
Hochschul- bzw. Ausbildungsrechts zu entscheiden. Die 
berufl ich verpfl ichtende Teilnahme von Lehr- und Prü-
fungspersonen richtet sich nach den dienst- und arbeits-
rechtlichen Regelungen. Insbesondere für Personen mit 
einem Covid-19 bezogen erhöhten Erkrankungsrisiko 
sind ggf. weitergehende Anforderungen aus den ein-
schlägigen Arbeitsschutznormen zu beachten. 

Die Wirksamkeit der Anordnung ist zunächst auf die 
Geltungsdauer der CoronaSchVO bis zum Ablauf des 
5.  Juni 2020 begrenzt. Vorbehaltlich einer derzeit nicht 
zu erwartenden kritischen Entwicklung des Infektions-
geschehens ist aber davon auszugehen, dass die durch 
diese Anordnung eröffneten Möglichkeiten auch darüber 
hinaus fortbestehen.

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar nach § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Ab-
satz  8 des Infektionsschutzgesetzes. Die Anfechtungs-
klage hat keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Ver-
waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin bezie-
hungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren 
oder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in 
der Städteregion Aachen oder der Kreise Düren, Euskir-
chen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu er-
heben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen oder Hamm oder 
des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des 
Märkischen Kreises oder der Kreise Olpe, Siegen-Witt-
genstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsge-
richt Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erhe-
ben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, Duisburg, 
Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Ober-
hausen, Remscheid, Solingen oder Wuppertal oder der 

gelungen sind zudem folgende organisatorische Maßnah-
men zu beachten:

6.1 
In den Zugangsbereichen der betreffenden Hochschulge-
bäude muss durch Aushänge auf den einzuhaltenden Si-
cherheitsabstand und die ansonsten zu beachtenden ein-
schlägigen Hygieneregeln und Richtlinien des Robert 
Koch-Instituts hingewiesen werden.

6.2 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studentinnen und 
Studenten sind auch weiterhin aktiv auf die allgemeinen 
Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, 
Abstandhalten oder Husten- und Schnupfhygiene durch 
Aushänge, Informationen im Internet etc. hinzuweisen. 
Dabei soll auch auf die dringende Empfehlung des Bun-
des und der Länder an die Bürgerinnen und Bürger, eine 
textile Mund-Nase-Bedeckung (zum Beispiel Alltags-
maske, Schal, Tuch) in öffentlichen Räumen zu tragen, in 
denen der Mindestabstand regelhaft nicht gewährleistet 
werden kann, hingewiesen werden.

6.3 
Die zugänglichen Sanitärräume sind regelmäßig nach 
den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes zu reini-
gen. In den betreffenden Gebäuden sollen in angemesse-
nem Umfang Handdesinfektionsmöglichkeiten angebo-
ten werden.

6.4 
Unter Nutzung des Hausrechts und ggf. durch Zugangs-
beschränkungen zu den betreffenden Gebäuden ist zu 
gewährleisten, dass die Sicherheitsabstände von 1,5 Me-
tern auch im Bereich der Allgemeinfl ächen (Flure etc.) 
eingehalten werden.

7.
Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien und 
dienstliche Veranstaltungen

7.1.
Die Durchführung dienstlicher, nicht öffentlicher Veran-
staltungen an Hochschulen richtet sich nach § 4 Absatz 1 
der Coronaschutzverordnung.

7.2
Für die Durchführung von Sitzungen rechtlich vorgese-
hener Gremien an Hochschulen gilt § 13 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2, Satz 2 der Coronaschutzverordnung.

7.3
Für alle weiteren Veranstaltungen an Hochschulen gilt 
§ 13 der Coronaschutzverordnung.

8. 
Hausrecht, Ordnungswidrigkeiten

8.1
Die Einhaltung der vorstehenden Ausführungen ist, un-
beschadet der Befugnisse der Ordnungsbehörden, mit 
den Mitteln des Hausrechts und der allgemeinen dienst-
rechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. 

8.2
Verstöße gegen die oben genannten Maßgaben stellen ge-
mäß §  18 Absatz  4 Coronaschutzverordnung eine Ord-
nungswidrigkeit dar. Bei Zuwiderhandlungen sind die 
zur Durchsetzung befugten Ordnungsbehörden hinzuzu-
ziehen.

9. 
Vollziehbarkeit 

Die vorstehende Anordnung ist sofort vollziehbar. 

10.  
Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß §  41 Absätze 3 
und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
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Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss 
oder der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dort-
mund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise 
Recklinghausen oder Unna ist die Klage beim Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, Köln oder Lever-
kusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-
Kreises, des Rheinisch-Bergischen Kreises oder des 
Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsge-
richt Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Bielefeld oder der Kreise 
Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke 
oder Paderborn ist die Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster oder der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richt-
hofen-Straße 8, 48145 Münster, zu erheben.

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder 
Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist die Klage beim Ver-
waltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 
Düsseldorf, zu erheben.

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55 a Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in Verbindung mit der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung) vom 24. November 2017 in der 
 jeweils aktuell gültigen Fassung in elektronischer Form 
erhoben werden.  

Düsseldorf, den 25. Mai 2020

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Edmund  H e l l e r
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